
Ebenrainweg 27 

4450 Sissach 

Rebbaukommissariat BL/BS/SO 

Urs Weingartner 

T 061 552 21 47 

urs.weingartner@bl.ch, www.ebenrain.ch 

Gesuch um Pflanzung von Reben zur Weinerzeugung 
 

Eigentümer/-in, Bewirtschafter/-in 

 
Eigentümer/-in 
 
Name/Vorname  
 
Adresse  
 
PLZ/Ort  
 
Email  
 
Tel. Nr./Mobil  
 
Datum/Unterschrift 
 
  
Zustimmung und Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit 

 
Bewirtschafter/-in 
 
Name/Vorname  
 
Adresse  
 
PLZ/Ort  
 
Email  
 
Tel. Nr./Mobil  
 
Datum/Unterschrift 
 
  
Zustimmung und Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit 

 

Angaben zur Parzelle: 

 
Gemeinde 

geplante Pflanzung 
Fläche, in m2 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . m2 

 
Parzellennummer 

Gesamtfläche m2 

(gem. Grundbuch) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . m2 

 

Flurname 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Höhe über Meer, 
Meter 

oberkant: . . . . . . .m.ü.M. 

unterkant:. . . . . . .m.ü.M. 

Geplante 
Weinbezeichnung1) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 Exposition 
(Ost, Südost, Süd, 
Südwest, West) 

 

 

Geplante Sorte(n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beantragte Wein-
klasse 

□ KUB / AOC 

□ Landwein / Vin de Pays 

□ Tafelwein 

 Neigung, % . . . . . . . . . m2 über   5 % 

. . . . . . . . . m2 über 10% 

. . . . . . . . . m2 über 15% 

. . . . . . . . . m2 über 20% 

. . . . . . . . . m2 über 25% 

1) Eintrag nur nötig, wenn Sie für den Wein eine Lagebezeichnung (z.B. Sonnenberg) verwenden wollen. 
Wenn Sie für den Wein den Namen der Weinbaugemeinde verwenden, ist kein Eintrag nötig. 

 

Beilage: Grundbuchplan (z.B. 1:1000, 1:2000) siehe im den Kantons-GIS: 

Kt. BL: GeoView BL, Kt. BS: GIS Kanton BS, Kt. SO: GIS Kanton SO 
In diesem Plan müssen die bestehenden und geplanten Verhältnisse genau und vollständig dargestellt sein. 

Einzureichen an: Ebenrain, Rebbaukommissariat BL/BS/SO, Ebenrainweg 27, 4450 Sissach. 
Gesuche sind bis spätestens 1 Jahr vor der geplanten Neuanpflanzung einzureichen. Das Rebbaukommissariat holt 
gemäss Verordnung über den Pflanzenbau (SGS 516.31) vor dem Entscheid die Stellungnahmen der kantonalen Natur-
schutzfachstelle, des Weinproduzentenverbandes Region Basel/Solothurn und der Standortgemeinde ein. 

mailto:Andreas.Buser@bl.ch
https://geoview.bl.ch/
https://map.geo.bs.ch/?lang=de&baselayer_ref=Grundkarte%20farbig
https://geo.so.ch/map/
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Durch GesuchstellerIn nicht auszufüllen Eingang:_______________ 
 
Gesuchsteller Name/Vorname/Wohngemeinde:   
 
Gemeinde:   Parzellen-Nr.:   
 
Beschrieb Parz.:    
 
Neigung:   Exposition:   
 
Höhe ü. Meer:   Besonnung:   
 
Frostrisiko:   Windzutritt:   

 

Entscheid  

Die Parzelle entspricht den Anforderungen für die Weinerzeugung (SGS 516.31) ja  /  nein 

 
Begründung für die Ablehnung/Bemerkungen: 

       

       

       

 
Bedingungen für die Aufnahme/Bemerkungen: 

       

       

       

 
Unterschriften 
 
Datum: Rebbaukommissariat, Ebenrain:    
 
Datum: Weinproduzentenverband:    
 
Datum: Naturschutzfachstelle BL/BS/SO:   
 
Datum: GesuchsstellerIn:   
 

 
 
 

Ablaufkontrolle 

 Zur Stellungnahme Frist bis Antwort eingetroffen 

Naturschutzfachstelle    

Weinproduzentenverband    

Standortgemeinde    

 


